
 

 

 
 
Sehr geehrte LeserInnen, 
 
das Umweltbundesamt (UBA), im speziellen die Innenraum-Lufthygiene Kommission (IRK) des 
UBA, gibt sowohl allgemeine als auch speziell für den Schulbetrieb gültige Empfehlungen 
bezüglich der Innenraumlufthygiene heraus.  
 
Auf die Übertragung von SARS-CoV-2 bezogen wird ein Rahmen zum sachgerechten Lüften 
gegeben, in den wir das MPIC-Fensterlüftungssystem für Laien verständlich einordnen 
möchten. Dazu gehen wir im Folgenden auf relevante Punkte aus den IRK-Empfehlungen vom 
12. August 2020 ein und geben entsprechende Sachinformationen zu einer typischen MPIC-
Fensterlüftungsanlage.  
 
Besonders wichtige bzw. für uns relevante Aussagen in der IRK-Stellungnahme haben wir rot 
hervorgehoben, die Anmerkungen zu unserem System sind blau kursiv an den 
entsprechenden Stellen eingeschoben.     
 

Mainz, den 03.03.2021 Dr. Thomas Klimach und Dr. Frank Helleis  
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Das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2  
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Lüftungsmaßnahmen reduzieren  
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Der Herbst naht und das private und gesellschaftliche Leben wird sich wieder  

vermehrt in Innenräume verlagern. Der Schulbetrieb kehrt - unter  

länderspezifischen Bedingungen - zum regulären Unterricht in  

Klassenräumen zurück. Auch in geschlossenen Räumlichkeiten wie  

Großraumbüros, Hörsälen, Sportstätten, Theatern, Kinos und Restaurants ist  

vermehrt mit Versammlungen und Veranstaltungen zu rechnen. Angesichts  

der weiter bestehenden SARS-CoV-2-Pandemie sind in Innenräumen jedoch  

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das sachgerechte Lüften und die  

sachgerechte Anwendung von Lüftungstechniken (RLT-Anlagen) spielen dabei  

neben dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und dem Einhalten der  

Hygiene- und Abstandsregeln eine entscheidende Rolle.   

  

►  Die folgenden Empfehlungen der Innenraumlufthygiene- 

Kommission (IRK) am Umweltbundesamt sollen Raumnutzenden  

und Gebäudebetreibenden helfen, sich richtig zu verhalten, um  

das Risiko für SARS-CoV-2-Übertragungen und damit auch das  

Risiko für daraus resultierende Erkrankungen deutlich zu  

verringern.  

  

Die pandemische Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 hat unser privates,  

berufliches und gesellschaftliches Leben massiv beeinflusst und  

beeinträchtigt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ebenso wie eine Gruppe  

internationaler Wissenschaftler*innen den möglichen Übertragungsweg  

von SARS-CoV-2 über Aerosole in der Luft erkannt und beschrieben [1, 2].  

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist darauf hin, dass SARS- 

CoV-2 neben der direkten Tröpfcheninfektion auch über luftgetragene  

Partikel übertragen werden kann [3].   
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Das RKI nennt als Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 die respiratorische Aufnahme 

virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen [1]. 

Die Zahl und die Durchmesser der von einem Menschen erzeugten, potenziell virushaltigen 

Partikel hängt stark von der Atemfrequenz und der Aktivität ab [4]. Selbst bei ruhiger Atmung 

können virushaltige Partikel freigesetzt werden. Das Infektionsrisiko wird durch gleichzeitige 

Aktivitäten vieler Personen in Gebäuden bzw. durch den Aufenthalt vieler Personen auf engem 

Raum begünstigt. Zu den Aktivitäten, die vermehrt Partikel freisetzen, gehören lautes Sprechen, 

Rufen, Singen, sportliche Aktivität oder auch lautstarke Unterstützung bei Sportveranstaltungen. 

Betroffen sind unter anderem Schulen, Sport- und Konzerthallen und diverse 

Veranstaltungsräume.   

Coronaviren selbst haben einen Durchmesser von ca. 0,12-0,16 µm (Mikrometer), werden aber 

meist als Bestandteil größerer Partikel emittiert. Im medizinischen Sprachgebrauch werden 

diese Partikel häufig in „Tröpfchen“ (Durchmesser > 5 µm) bzw. „Aerosole“ (Durchmesser < 5 

µm) unterschieden (man spricht üblicherweise von Tröpfchen-Infektionen). Bezüglich ihrer 
Eigenschaften gibt es jedoch keine scharfe Grenze zwischen „Tröpfchen“ bzw. „Aerosolen“, der  

Übergang ist fließend. Außerdem verändern sich die in die Umgebung freigesetzten  

Aerosolpartikel je nach Umgebungsbedingungen bezüglich ihrer Größe und Zusammensetzung. 

Theoretisch würde ein Flüssigkeitströpfchen mit einem Durchmesser von 100 µm, das in 

Atemhöhe (ca. 1,5 m) den Atemtrakt verlässt, innerhalb von wenigen Sekunden zu Boden 

sinken. An der Luft schrumpfen die exhalierten Tröpfchen in der Regel jedoch rasch infolge der 

Verdunstung eines Großteils ihres Wasseranteils. Dabei entstehen kleinere Partikel, die deutlich 

länger – unter Umständen mehrere Stunden – in der Luft verbleiben können. Unter  

Laborbedingungen wurde festgestellt, dass vermehrungsfähige Viren in luftgetragenen Partikeln 

bis zu 3 Stunden nach der Freisetzung nachweisbar sind [5]. In der Außenluft werden potenziell 

virushaltige Partikel in Verbindung mit den fast immer vorhandenen Luftbewegungen (Wind, 

Turbulenzen) rasch verdünnt. Dadurch ist das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 durch 

Aerosole im Außenbereich sehr gering, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird.  

In Mitteleuropa spielt sich ein Großteil unseres Tagesablaufs, ca. 80-90%, jedoch nicht im Freien, 

sondern in geschlossenen Räumen ab. Die Aufenthaltsorte wechseln dabei von der Wohnung, 

über Transportmittel (Busse, Bahn, PKW) zum Arbeitsplatz (z.B. Büros), Schulen, Universitäten, 

Einkaufsräumen, Kinos, Theater etc. Das Raumklima in Innenräumen und 

VerkehrsmittelKabinen wird durch die Temperatur, relative Luftfeuchte, Luftbewegungen und 

den Luftwechsel beeinflusst, die von den Umgebungsbedingungen, wesentlich aber von der 

vorgesehenen Nutzung abhängen.   

Nur in den wenigsten Fällen kann in Innenräumen von ruhender Luft ausgegangen werden. Die 

Bewegung von luftgetragenen Partikeln wird daher weniger durch Deposition  

(Sedimentationsprozesse) und Diffusion (physikalische Verteilung), sondern vielmehr durch 

Luftströmungen bestimmt. Strömungen entstehen durch Luftzufuhr und -verteilung beim Öffnen 

von Fenstern und Türen („freies“ Lüften), über technische Lüftungseinrichtungen (RLTAnlagen), 

aber auch durch Temperaturunterschiede (Konvektion). Ferner spielen Temperatur- und 

Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenluft eine wichtige Rolle für Luftbewegungen.  

Auch menschliche Bewegung und Tätigkeiten (Kochen, Reinigen) führen zu Luftbewegungen im 

Innenraum. Daher können Partikel innerhalb kurzer Zeit über mehrere Meter transportiert und 

im Innenraum verteilt werden. Das gilt auch für potenziell virushaltige Partikel.   

► Im Sinne des Infektionsschutzes sollten Innenräume mit einem möglichst hohen  

Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt werden. Dies gilt gleichermaßen für freies 

Lüften über Fenster wie beim Einsatz von raumlufttechnischen (RLT-) Anlagen.  
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Raumlufttechnische (RLT-) Anlagen sollen frische Luft unabhängig von Nutzereinflüssen von 

außen den Räumen zuführen (Zuluft) und die „verbrauchte“ Luft (Abluft) aus den Räumen nach 

draußen befördern. Oftmals wird jedoch ein Teil der Abluft wieder der Zuluft beigemengt 

(Umluft). RLT-Anlagen können ohne und mit zusätzlicher Klimatisierung (Raumkühlung, 

Erwärmung, Ent- und Befeuchtung) arbeiten.   

► Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, potenziell 

virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.  

  

Lüftungsanlagen, die mit einem hohen Umluftanteil betrieben werden, stellen unter bestimmten  

Umständen eine Gefahrenquelle dar. Bei einem hohen Umluftanteil in RLT-Anlagen in 

Verbindung mit unzureichender Filterung (siehe unten) kann es, wenn sich eine oder mehrere 

infizierte Personen, die Erreger ausscheiden, im Raum aufhalten, über die Zeit zu einer 

Anreicherung von infektiösen Aerosolen in der Luft kommen. Es gibt Hinweise, dass ein 

SARSCoV-2 Ausbruch im industriellen Produktionsbereich auf einen hohen Umluftanteil der 

dortigen RLT-Anlage zurückzuführen sein könnte [6]. Erhöhte Sicherheit kann durch 

Abscheidung und damit Entfernung der Partikel aus dem Umluftstrom mittels 

hochabscheidender  

Schwebstofffilter (HEPA-Filter) der Klassen H 13 und H 14 erreicht werden. Diese finden sich 

üblicherweise aber nur bei dreistufigen Filteranlagen wie etwa in OP-Sälen in Krankenhäusern 

(siehe Anmerkungen unten).   

Die Luftwechselrate ist definiert als die pro Zeiteinheit mit dem Raumvolumen ausgetauschte 

Luftmenge. Eine Luftwechselzahl von 1 pro Stunde (h-1) bedeutet, dass z.B. bei einem Raum von 

50 m³ Volumen pro Stunde 50 m³ Luft bei konstantem Druck zu- und abgeführt wird.  

Theoretischen Betrachtungen zufolge verringert sich die zu einem bestimmten Zeitpunkt im  

Innenraum freigesetzte Stoffmenge bei einem Luftwechsel von 1 pro Stunde innerhalb einer 

Stunde um ca. 60%, bei höheren Luftwechselraten entsprechend mehr. Näherungsweise gilt dies 

auch für z.B. durch Niesen freigesetzte Partikel. Intensives Lüften reduziert die Menge potenziell 

infektiöser Aerosole deutlich. Auch Partikel, die laufend durch die ruhige Atmung von Personen 

in Innenräumen entstehen, werden bei höherem Luftwechsel entsprechend schneller entfernt 

bzw. verdünnt. Neben der Luftwechselrate ist, wie bereits beschrieben, auch die Art der 

Luftführung (Luftströmungen und -turbulenzen, bei RLT-Anlagen: Anteil von Frischluft bzw. 

Umluft) entscheidend für den Abtransport von Aerosolen aus dem Innenraum.  

In natürlich belüfteten Räumen herrscht bei geschlossenen Fenstern und Türen meist nur ein 

geringer Luftwechsel von 0,01 - 0,3 pro Stunde (in älteren Gebäuden etwas mehr, in modernen, 

energieeffizienten Gebäuden ohne Lüftungstechnik eher weniger). Lüftungsanlagen im 

Wohnungsbau und in Büros sind meist auf einen Luftwechsel von 0,4 - 0,6 pro Stunde 

eingestellt.  

Für Schulen wird laut Landesbauordnung RLP mit einer auszutauschenden Luftmenge von 

20m³/h / Schüler gerechnet. Damit sollte in einem 180m³ großen Raum mit 24 Schülern 

und 1 Lehrer 500m³ Luft /h ausgetauscht werden, was einer LWR von 500m³/h / 180m³ = 

2.8/h entspricht. 

Die MPIC Fensterlüftungsanlage erreicht mit nominellen Luftwechselraten von > 3/h 

bereits die von der Landesbauordnung RLP geforderten Werte im kontinuierlichen Betrieb 

unter allen Witterungsbedingungen, selbst ohne Stoßlüften und ohne Hauben. 

RLT-Anlagen im Wohnungsbau sind bis heute jedoch eher selten. Um das Risiko einer 

Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen zu verringern, ist bei natürlich belüfteten Räumen 

(ohne Lüftungstechnik) eine zusätzliche Lüftung durch die Nutzer*innen erforderlich.  
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► Die folgenden Faustregeln, die aus Messungen und praktischen Erfahrungen in den 

letzten Jahrzehnten im Bereich Wohnungs- und Schullüftung zum Abtransport 

chemischer und biologischer Kontaminationen resultieren, können dabei Anwendung 

finden:  

Wohnungen:   
Für den täglichen Gebrauch gilt, dass ein effektiver Luftaustausch in Wohnungen (übliche  

Größen, relativ geringe Personenbelegung, normale Wohnnutzung ohne Besucher) durch das 

Lüften über weit geöffnete Fenster (Stoßlüftung) für mindestens 10-15 Minuten (im Sommer 

2030 Minuten, im Winter bei großen Temperaturdifferenzen zwischen Innen und Außen können 

auch 5 Minuten reichen) erzielt wird. Im Sommer verbessert sich bei hohen Außentemperaturen 

der Luftaustausch in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Noch effektiver ist das 

Querstromlüften mittels Öffnens gegenüberliegender Fenster. Dann wird die Luft im Raum meist 

binnen weniger Minuten vollständig ausgetauscht. Bei Anwesenheit vieler Personen im Raum 

(z.B. Familienbesuch) empfiehlt sich während der Besuchsdauer zu lüften.   

Schulen:   
Bei Klassenraumgrößen von ca. 60-75 m3 und einer Schüleranzahl von üblicherweise 20-30 

Kindern pro Klasse gilt folgendes. Hier soll in jeder (!) Unterrichtspause intensiv bei weit 

geöffneten Fenstern gelüftet werden [7], bei Unterrichtseinheiten von mehr als 45 Minuten 

Dauer, d.h. auch in Doppelstunden oder wenn nur eine kurze Pause (5 Minuten) zwischen den 

Unterrichtseinheiten vorgesehen ist, auch während des Unterrichtes.  

 

Um diese Angabe mit der MPIC-Fensterlüftungsanlage vergleichen zu können, berechnen 

wir zunächst die Luftwechselzahl, die in einem Stoßlüftungsszenario unter günstigen 

Witterungsbedingungen erreicht werden kann.  

 

In diesem Szenario für eine typische Doppelstunde (2 x 45 min mit 5 min Pause dazwischen 

und 15 min Pause danach) wird während jeder Pause gelüftet. Zusätzlich wird in jeder 

Schulstunde nach 20 min für 5 min gelüftet, wie vom UBA am 15. Oktober 2020 empfohlen. 

Unter Annahme von je einem Luftwechsel in den drei kurzen Lüftpausen, 2 Luftwechsel für 

das Lüften in der langen Pause und 0.5 Luftwechsel als ständige Leckrate erhält man 

insgesamt 5.5 Luftwechsel in 110 min. Dies entspricht einer Luftwechselrate von etwa 3/h , 

was wir auch durch numerische Simulationen validiert haben. 

 

Die MPIC-Fensterlüftungsanlage entspricht mit nominellen Luftwechselraten von > 3/h 

selbst ohne Stoßlüften und ohne Hauben der oben errechneten und auch vom UBA am 15. 

Oktober 2020 empfohlenen Luftwechselzahl von 3/h.  

 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es durch die Lüftung nicht zu einer Verbreitung 

potenziell infektiöser Aerosole in andere Räume kommt. Ist z. B. wegen nicht vorhandener 

Fenster im Flur keine Querlüftung möglich, soll die Tür zum Flur geschlossen bleiben.  

 

Bei Betrieb der MPIC Fensterlüftungsanlage sollte die Tür ebenfalls geschlossen sein, um die 

thermischen Vertikalströmungen der Schüler optimal zu nutzen und die Verbreitung 

infektiöser Aerosole über den Flur zu verhindern. Desweitern wird so den 

Brandschutzvorschriften entsprochen und die Lärmbelastung aus dem Flur minimiert. Die 

Verteilung infektiöser Aerosole im Raum wird zusätzlich vermindert, wenn der 
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kontinuierliche  Eintrag frischer (kälterer) Außenluft einen vertikalen 

Temperaturgradienten erzeugt, der die vertikale Durchmischung der Raumluft reduziert.  

 

Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen vorhanden, sollten diese bei der derzeitigen 

Pandemie möglichst durchgehend laufen (vgl. Anmerkungen zu Lüftungsanlagen weiter unten). 

CO2-Sensoren (Erklärung siehe unten) können helfen, die Lüftungsnotwendigkeit rasch zu 

erkennen.   

► Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen Personen 

zu Krankheitssymptomen wie wiederholtes Niesen oder Husten sollte unmittelbar 

gelüftet werden (Stoßlüftung wie oben beschrieben). Das gilt im Übrigen auch zu 

Hause oder im Büro.   

  

Der Einsatz von mobilen Luftreinigern mit integrierten HEPA-Filtern in Klassenräumen reicht 

nach Ansicht der IRK nicht aus, um wirkungsvoll über die gesamte Unterrichtsdauer  

Schwebepartikel (z. B. Viren) aus der Raumluft zu entfernen. Dazu wäre eine exakte Erfassung 

der Luftführung und -strömung im Raum ebenso erforderlich, wie eine gezielte Platzierung der  

mobilen Geräte. Auch die Höhe des Luftdurchsatzes müsste exakt an die örtlichen Gegebenheiten 

und Raumbelegung angepasst sein. Der Einsatz solcher Geräte kann  

Lüftungsmaßnahmen somit nicht ersetzen und sollte allenfalls dazu flankierend in solchen 

Fällen erfolgen, wo eine besonders hohe Anzahl an Schülerinnen und Schülern (z.B. aufgrund 

von Zusammenlegungen verschiedener Klassen wegen Erkrankung des Lehrkörpers) sich 

gleichzeitig im Raum aufhält. Eine Behandlung der Luftinhaltsstoffe mittels Ozon oder UV-Licht 

wird aus gesundheitlichen ebenso wie aus Sicherheitsgründen von der IRK abgelehnt. Durch 

Ozonung und UV-induzierte Reaktionen organischer Substanzen können nicht vorhersagbare 

Sekundärverbindungen in die Raumluft freigesetzt werden [13]. Beim UV-C sind es auch vor 

allem Sicherheitsaspekte, weshalb der Einsatz im nicht gewerblichen Bereich unterbleiben 

sollte.  

 

Ein Vorteil der MPIC-Fensterlüftungsanlage besteht in der Ausnutzung der thermischen 

Auftriebsvolumenströme und der verteilten vertikalen Absaugung direkt über den 

atmenden Personen. Dadurch findet der lüftungsbedingte horizontale Abtransport 

kontaminierter Luft innerhalb der Abluftrohre statt und nicht frei im Raum wie z.B. bei 

mobilen Luftreinigern. Nachströmende (kältere) Außenluft verteilt sich zunächst in 

Bodennähe und dient von dort als „saubere“ Quelle für die Auftriebsvolumenströme. 

 

Sporträume:   
Auch in Räumen, in denen Menschen gemeinsam sportlich aktiv sind, muss eine effektive  

Lüftung sichergestellt sein. Schon bei geringer Belastung ist die Atemfrequenz gegenüber der 

Situation in Ruhe deutlich erhöht. Die Menge an emittierten Partikeln über die Atmung steigt mit 

der körperlichen Aktivität [3]. Daher werden für derartige Räume generell Luftwechselzahlen 

von 5 pro Stunde oder höher empfohlen [8]. Allerdings sollten dabei keine Zugerscheinungen im 

Raum auftreten.    

Bei experimentellen Untersuchungen mit Rauchern erreichte die MPIC-

Fensterlüftungsanlage mit Hauben effektive Luftwechselraten von > 5/h und kann somit 

sogar die hier von der IRK empfohlenen Luftwechselraten für Sporträume erreichen. Unter 

günstigen Bedingungen wurden sogar noch wesentlich höhere Sammeleffizienzen und 
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entsprechend höhere effektive Luftwechselraten erreicht (siehe Baubericht, ventilation-

mainz.de).  

  

Beim Neubau oder der Sanierung von Schulen empfiehlt das Umweltbundesamt zum Erreichen 

einer guten Raumluftqualität im Unterricht den Einbau von Lüftungsanlagen [9]. Generell sollte 

beim Einsatz von RLT-Anlagen in Schulen immer auch die Öffnung der Fenster möglich sein, 

schon um die Akzeptanz für Lüftungstechniken (einige Menschen haben Beklemmung sich in 

Räumen aufzuhalten, bei denen sie nicht selbst lüften können) zu erhöhen.   

RLT-Anlagen mit Befeuchtungsfunktion sollten so eingestellt werden, dass in den Räumen eine 

relative Luftfeuchte zwischen 40 und 60 % erreicht wird – dies ist aus hygienischer Sicht (und 

unabhängig von den Herausforderungen mit SARS-CoV-2) der Idealbereich für den Aufenthalt 

im Innenraum. Trockenere Luft (unter 20-30 % rel. Feuchte) führt zu einem vermehrten 

Austrocknen der Atemwege der Nutzer*innen. Zu feuchte Luft (je nach Jahreszeit oberhalb von  

50-55 % (Winter) oder 60 % (Sommer)) kann wiederum mittel- und langfristig das 

Schimmelwachstum in Innenräumen begünstigen [10]. Das gilt in Schulen, Wohnungen und 

Büros gleichermaßen.  

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass zentrale Lüftungsanlagen regelmäßig durch 

Fachpersonal gewartet und hinsichtlich ihrer korrekten Funktion überprüft werden. Durch 

unzureichende Instandhaltung können beispielsweise Fehlströmungen auftreten, die dazu 

führen, dass Abluft aus einem Gebäudebereich als Zuluft in einen anderen Gebäudebereich 

gelangen kann. In solchen Fällen wäre eine Verbreitung von Viren über die Lüftungsanlage 

theoretisch nicht ausgeschlossen.  

Die MPIC-Fensterlüftungsanlage ist dezentral aufgebaut, hinsichtlich Brandschutz 

unbedenklich, verfügt über keine Zuluftbehandlung, keine Filter, 100% Frischluftanteil und 

ist somit in Bezug auf die oben angesprochenen Probleme sicher. Sie verfügt über keine 

aktive Regelung, so dass regelmäßige Funktionsüberprüfungen durch Fachleute wegfallen. 

Solange der Ventilator läuft und die Zuluftfenster geöffnet sind, arbeitet die Anlage 
auslegungsgemäß. Das kann leicht während des täglichen Betriebs durch Laien wie Lehrer 

oder Schüler überprüft werden. In diesem Sinne erscheint der Betrieb der MPIC-

Fensterlüftungsanlage unter Pandemiebedingungen potentiell sogar weniger 

problematisch als der Betrieb zentraler RLT-Anlagen. 

 

Es macht unter Nachhaltigkeitsaspekten (Energieverbrauch, Betriebskosten) keinen Sinn, RLT-

Anlagen immer unter Volllast (technisch je nach Anlage höchstmöglicher Luftvolumenstrom) 

laufen zu lassen. Bedarfsgerechte Regelungen berücksichtigen unterschiedliche 

Belastungssituationen der Raumluft und regeln den Luftvolumenstrom entsprechend [9].  

Die MPIC-Fensterlüftungsanlage kann mit relativ niedrigen nominellen Luftwechselraten 

betrieben werden (~3/h) und gleichzeitig wegen des Direktabsaugungseffekts durch die 

Hauben eine effektive Luftwechselrate von >5/h erzielen. Da die Anlage keine Vorlaufzeit 

braucht und auch nicht als Heizung dient, kann sie während der gesamten unterrichtsfreien 

Zeit ausgeschaltet bleiben. Damit bleiben Energieverbrauch und Betriebskosten auch 

während der Pandemie in jenem Rahmen, der ohnehin für die Frischluftzufuhr während des 

Unterrichts empfohlen wird.  

 

► Zur Reduzierung des Risikos einer Übertragung von SARS-CoV-2 empfiehlt die IRK, in 

Räumen, in denen sich Personen aufhalten, möglichst entweder nur Zuluft von außen 
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(100 % Frischluft) zuzuführen, oder bei RLT-Anlagen mit Umluftanteil die Anlagen 

mit zusätzlicher Filterung (HEPA-Filter) zu versehen.   

Dies ist jedoch bei bestehenden Anlagen mit lediglich zwei Filterstufen, wie sie in Büros, 

Restaurants oder Veranstaltungshallen üblich sind, oft nicht ohne größere technische Eingriffe 
möglich. Zweitstufige Anlagen reichen zur wirksamen Retention von virushaltigen Partikeln 

nicht aus. Besonders brisant wirkt sich dies beim Umluftanteil aus. Um infektiöse Partikel 

wirksam zurückzuhalten, bedarf es einer dritten Filterstufe mit hochabscheidenden Filtern 

(HEPA), die zudem regelmäßig zu wechseln sind.   

► Können RLT-Anlagen nicht nachgerüstet werden, bleibt kurzfristig nur das zusätzliche 

Lüften bei Bedarf über die Fenster und mittelfristig der Umbau der  

 Anlagentechnik.     

Die MPIC-Fensterlüftungsanlage ist eine kurzfristig in jedem Raum mit zwei zu öffnenden 

Fenstern nachrüstbare, kostengünstige und nachhaltige RLT-Lösung, die keine 

Zuluftbehandlung benötigt und somit praktisch wartungsfrei ist. Zur Not genügt sogar ein 

großes Fenster. Im Gegensatz zu Raumluftreinigern wird die Anlage die Raumluftqualität 

auch nach der Pandemie nachhaltig im „grünen“ Bereich halten. 

 

In Räumen mit hoher Personenbelegung, wie z. B. Schulen, können sogenannte CO2-Ampeln als 

grober Anhaltspunkt für gute oder schlechte Lüftung dienen. Kohlendioxid (CO2) gilt seit langem 

als guter Indikator für den Luftwechsel, eine CO2-Konzentration von höchstens 1000 ppm (0,1 

Vol-%) zeigt unter normalen Bedingungen einen hygienisch ausreichenden Luftwechsel an [7,  

9]. CO2-Ampeln können somit einen raschen und einfachen Hinweis liefern, ob und wann 

Lüftung notwendig ist. Der Einsatz von CO2-Ampeln ist besonders für Schulen zu empfehlen, da 

die wenigsten Schulen bis heute über RLT-Anlagen verfügen. Dabei sollten die RLT-Anlagen 

bereits bei der Planung so ausgelegt sein, dass sie im Mittel über die Dauer einer  

Unterrichtseinheit 1000 ppm CO2 einhalten. An diesem Wert sollten sich auch die CO2-Ampeln 

orientieren.   

Die ausgeatmete Luft eines Schülers enthält ca. 4 % CO2, er erzeugt also in einem ungelüfteten 

Klassenraum mit einem typischen Volumen von etwa 180 m³ einen CO2 Anstieg von ca. 16 l/h / 180 

m³ = 54 ppm/h. Ist der Raum mit 24 Schülern und 1 Lehrer belegt, ergibt sich ein CO2-Anstieg von 

ca. 1350 ppm/h. Die MPIC-Fensterlüftungsanlage reduziert mit nominellen Luftwechselraten von > 

3/h den entsprechenden Gleichgewichtswert auf ca. 1350 ppm / 3 = 450 ppm. Zuzüglich der 

Außenluftkonzentration von ca. 420 ppm ergibt sich also ein Gleichgewichtswert von ca. 870 ppm. 

ohne Stoßlüften und ohne Haubeneffekt.  

 

Die Installation von CO2-Sensoren bedeutet allerdings nicht, dass eine CO2-Konzentration kleiner  

1000 ppm grundsätzlich vor der Infektion mit SARS-CoV-2 schützt. Umgekehrt weisen aber 

CO2Konzentrationen deutlich oder dauerhaft größer als 1000 ppm in Schulen, aber auch in 

Büros und Privathaushalten, auf ein unzureichendes Lüftungsmanagement mit potenziell 

erhöhtem Infektionsrisiko hin. Dies gilt nicht nur für Fensterlüftung, sondern auch beim Betrieb 

von Lüftungsanlagen, die, wenn sie korrekt eingestellt und dimensioniert sind, Vorteile bieten 

[9].   

  

Inzwischen wurde wissenschaftlich belegt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung die 

Freisetzung infektiöser Aerosole reduziert bzw. verzögert [11]. Die konsequente Verwendung 

von Mund-Nasen-Bedeckungen kann Bestandteil einer Strategie sein, die Ausbreitung von 



 

9  

SARSCoV-2 zu verlangsamen [1;12]. Der Wirkungsgrad dieser Mund-Nasen-Bedeckung nimmt 

mit der Partikelgröße der ausgeatmeten Partikel zu. Kleinere Partikel werden weniger gut 

zurückgehalten als größere.  

► Die IRK macht deutlich, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in Innenräumen nur dann ausreichend 

wirksam sind, wenn gleichzeitig für einen angemessenen Luftaustausch über 

Fensterlüftung oder Lüftungstechnik im Raum gesorgt wird.   

Angemessen bedeutet in der derzeitigen Situation für eine möglichst hohe Zuführung von 

Frischluft zu sorgen, welche eine Innenraumluftqualität möglichst annähernd an die Außenluft 

herstellt. 

Die MPIC Fensterlüftungsanlage erreicht mit nominellen Luftwechselraten von > 3/h die 

von der IRK empfohlenen und in der Landesbauordnung RLP geforderten Werte im 

kontinuierlichen Betrieb unter allen Witterungsbedingungen, selbst ohne Stoßlüften und 

ohne Hauben. Mit Hauben erreicht sie effektive Luftwechselraten von > 5/h und erfüllt 

damit sogar die von der IRK-Empfehlung für Sporträume.  

  
SARS-CoV-2 stellt unsere Gesellschaft vor unerwartete und gänzlich neue logistische  

Herausforderungen. Mittlerweile haben wir erkannt, dass in unzureichend belüfteten 

Innenräumen das Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 erhöht sein kann. Neben der 

Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln [1] und dem Tragen einer 

MundNasen-Bedeckung kann dieses Risiko durch konsequente Lüftung und sachgerechten 

Einsatz von Lüftungstechniken in Innenräumen deutlich reduziert werden, auch wenn dadurch 

kein 100 prozentiger Schutz vor Infektionen mit SARS-CoV-2 in Innenräumen erreicht werden 

kann.  
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